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AGB ENERGIELIEFERUNGEN MIT GWE.FIX   
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Energielieferung durch die Gemeindewerke Erstfeld an freie Kunden zu einem Festpreis (GWE.fix) 

 

 

1. Geltungsbereich der vorliegenden AGB 

Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(nachfolgend „AGB“ genannt) ist die Lieferung von elektrischer 
Energie für marktberechtigte Endkundinnen und Endkunden 
(nachfolgend „Kunde“ genannt) durch die Gemeindewerke 
Erstfeld (nachfolgend „GWE“ genannt) an dessen 
Verbrauchsstätte. 

 

2. Vertragsgrundlagen 

Die vorliegenden AGB bilden einen Bestandteil für Angebote 
bzw. Verträge des Produkts GWE.fix. Der Wortlaut des 
Angebotes bzw. Vertrages geht den AGB vor. 

 

3. Annahme von Angeboten  

Zur Annahme eines Angebotes genügt es, wenn der Kunde das 
Angebot mit einer rechtsgültigen Unterschrift gegenzeichnet und 
es innerhalb der festgesetzten Angebotsgültigkeit den GWE 
zukommen lässt. Mit rechtzeitigem Eingang der Annahme des 
Angebots durch den Kunden bei den GWE kommt der 
Energieliefervertrag (nachstehende „Vertrag“ genannt) zustande. 
Per E-Mail bestätigen die GWE dem Kunden das 
Zustandekommen des Vertrages mit einem Vermerk auf dem 
durch den Kunden gegengezeichneten Angebot.  

4. Energielieferung  

Die GWE liefern dem Kunden unter Voraussetzung eines 
funktionierenden Netzes seinen gesamten Bedarf an elektrischer 
Wirkenergie (Vollversorgung) für alle Verbrauchsstätten gemäss 
Vertrag. Die Energie gilt mit der Bereitstellung in der 
Bilanzgruppe der GWE als geliefert.  

Der physikalische Transport sowie die Verrechnung von 
Netznutzung und weiteren ist nicht Gegenstand des vorliegenden 
Vertrages. 

Die Energielieferung erfolgt unter Beachtung der massgebenden 
Schweizer Gesetze und Verordnungen (namentlich des 
Stromversorgungsgesetzes und des Elektrizitätsgesetzes).  

5. Tarifzeiten  

Es gelten die im Vertrag vereinbarten Tarifzeiten. 

6. Mehrwertsteuer  

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken ohne 
Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird zum jeweils gültigen 
Abgabesatz zum Zeitpunkt der Fälligkeit der einzelnen Zahlung 
berechnet und ist zusätzlich zu bezahlen. 

7. Unterbrechung und Einschränkung der Energielieferung  

Infolge Kundenverhaltens 

Die GWE sind berechtigt, nach vorheriger schriftlicher Mahnung 
die Energielieferung einzustellen, wenn der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder gegen 
Bestimmungen des Vertrages (inkl. AGB) verstösst. Die 
Einstellung der Energielieferung durch die GWE entbindet den 
Kunden nicht von der Erfüllung seiner vertraglichen 
Verpflichtungen.  

(1) Infolge anderer Gründe 

(2) Störungen, Beschädigungen oder Unterbrüche des 
Netzbetriebes.  

(3) Durch höhere Gewalt, andere ausserordentliche Ereignisse 
oder behördlichen Anordnungen.  

Wird die physikalische Lieferung (Transport) infolge solcher 
Gründe unterbrochen, ruht die Abnahmepflicht des Kunden. Die 
GWE haben das Recht, die vom Kunden nicht bezogene Energie 
an Dritte zu liefern.  

 

8. Messung des Energieverbrauchs  

Die Messung des Energieverbrauchs sowie die dazu notwendigen 
Zähler und andere Einrichtungen, die Datenerfassung sowie 
deren Richtigkeit richten sich nach den Bestimmungen des 
lokalen Netzbetreibers.  

Für die Bestimmung des Energieverbrauchs sind die Daten 
massgebend, welche der Verteilnetzbetreiber beim Kunden 
gemessen und mittgeteilt hat. 

Die GWE übernehmen im Rahmen der Energielieferung keine 
Verantwortung bzw. keine Kosten für die Ablesung, 
Bereitstellung, Lieferung und Korrektheit der Messdaten am 
Ausspeisepunkt und allenfalls nötige Zählerinstallationen. 

Werden bei den installierten Messeinrichtungen Messfehler 
festgestellt und korrigiert, können die GWE ihre Rechnung 
gestützt auf die neuen Daten ebenfalls anpassen.  
 

9. Stromqualitäten  

Das Produkt GWE.fix kann mit unterschiedlichen, von den GWE 
vorgegebenen ökologischen Qualitäten bestellt werden. Die zu 
liefernde Qualität wird im Vertrag aufgeführt. Die GWE behalten 
sich vor, Produktenamen und/oder die Zertifizierungsrichtlinien 
für die Stromqualität zu ändern. Die Energielieferung in 
vergleichbarer Qualität wird sichergestellt.
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10. Wechselprozess  

Die GWE übernehmen alle vorzunehmenden Wechselprozess-
Tätigkeiten zur Lieferung und Abrechnung von Energie. Mit 
Gegenzeichnung des Vertrages erteilt der Kunde den GWE, 
soweit er heute noch grundversorgt ist und seine Anlagen im 
Verteilnetz der GWE liegen, die Vollmacht zur Erklärung des 
Netzzuganges im Namen des Kunden. Für heute grundversorgte 
Anlagen ausserhalb des Verteilnetzes von den GWE benötigen 
die GWE rechtzeitig eine vom Kunden unterzeichnet Vollmacht. 

11. Rechnungsstellung  

Die GWE stellen dem Kunden die gelieferte Energie in der Regel 
monatlich elektronisch in Rechnung. Eine abweichende 
Zustellungsart muss separat geregelt werden. Der Kunde erhält 
eine Rechnung für alle die gemäss Anhang 1 des Vertrages mit 
Elektrizität belieferten Verbrauchsstätten.  

12. Fälligkeit und Verzug  

Die Rechnungen sind jeweils auf den letzten Tag des 
Folgemonats durch gebührenfreies Überweisen des 
Rechnungsbetrages auf das Konto der GWE zu bezahlen 
(Verfalltag).  

Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist werden für ausstehende 
Rechnungsbeträge sämtliche Kosten des Zahlungsverzugs, 
Mahngebühren und ein Verzugszins in Rechnung gestellt. 

Bei berechtigtem Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder 
wiederholtem Zahlungsverzug des Kunden behalten sich die 
GWE das Recht vor, Akontozahlungen oder die Leistung einer 
angemessenen Sicherheit zu verlangen. 

 

13. Kündigung des Energieliefervertrages aus wichtigen Gründen  

Die Vertragsparteien haben das Recht, diesen Vertrag aus 
wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Als 
wichtiger Grund gilt insbesondere,  

a) wenn die andere Vertragspartei trotz schriftlicher 
Androhung der Vertragsauflösung und nach Ansetzen einer 
Nachfrist von zehn (10) Tagen eine Verpflichtung aus dem 
Vertrag nicht einhält; die Forderung von Ersatz des aus der 
Nichterfüllung entstandenen Schadens bleibt vorbehalten.  

b) wenn ein schuldbetreibungsrechtliches Verfahren gegen die 
andere Vertragspartei beantragt oder eröffnet ist (im Falle 
der Betreibung auf Pfändung ein Gläubiger ein 
Fortsetzungsbegehren gemäss Art. 88 SchKG eingereicht 
hat; im Falle der Betreibung auf Konkurs der Konkurs 
gemäss Art. 159 SchKG angedroht ist bzw. der Konkurs 
ohne vorgängige Betreibung gemäss Art. 190 bis 193 
SchKG beantragt ist; ein Nachlassverfahren gemäss Art. 293 
SchKG eingeleitet worden ist.) 

c) wenn die andere Vertragspartei ihre Lieferungen oder 
Zahlungen teilweise oder vollständig wegen Überschuldung 
oder Zahlungsunfähigkeit aussetzt.

 

14. Haftung  

Der Kunde hat unter dem Vorbehalt des Bundesrechts keinen 
Anspruch auf Ersatz des unmittelbaren oder mittelbaren 
Schadens sowie entgangenen Gewinn, der durch die 
Einschränkung oder Unterbrechung der Lieferung von Energie 
verursacht wird. 

15. Vertraulichkeit und Datenschutz  

Ohne vorherige Zustimmung seitens der anderen Vertragspartei 
wird keine Vertragspartei über den Abschluss, die Durchführung 
oder Beendigung des Vertrages eine Veröffentlichung oder 
Stellungnahme abgeben oder die Bedingungen des Vertrages 
gegenüber einem Dritten offenbaren, sofern sie dazu nicht 
gesetzlich oder durch Anordnung einer Behörde verpflichtet 
wird.  

Der Kunde ist einverstanden, dass die GWE die zur Verfügung 
gestellten Daten zu eigenen Informations-/Werbezwecken 
verwenden darf. Die GWE sind berechtigt, im Zusammenhang 
mit der Durchführung der vertraglichen Beziehung erhobenen 
oder zugänglich gemachten Daten in dem Umfang an Dritte 
weiterzugeben, wie dies zur ordnungsgemässen technischen und 
kommerziellen Abwicklung des Vertrages erforderlich ist.  

16. Ungültigkeit des Vertrages und Lückenfüllung  

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ganz 
oder teilweise ungültig erweisen, beeinträchtigt dies die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die ungültigen 
Bestimmungen sind durch rechtlich zulässige Regelungen zu 
ersetzen, die sachlich und wirtschaftlich den ungültigen 
Bestimmungen möglichst nahe kommen. Falls sich Vertragslücken 
ergeben sollten, ist der Vertrag im Sinn und Zweck entsprechend 
zu ergänzen.  
 

17. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

Auf alle Fragen im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis 
oder mit der Angebotsunterbreitung findet zwischen den 
Vertragsparteien schweizerisches Recht Anwendung. 
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Altdorf.  

18. Inkrafttreten  

Diese AGB treten am 1. Juni 2020 in Kraft.  


